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I.4.

I.1.

See the notice on TED website 298044-2022 - Result
Germany-Erfurt: Software package and information systems
OJ S 107/2022 03/06/2022
Contract award notice
Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Freistaat Thüringen vertreten durch das Thüringer Finanzministerium
Postal address: Ludwig-Erhard-Ring 7
Town: Erfurt
NUTS code: DEG01 Erfurt, Kreisfreie Stadt
Postal code: 99099
Country: Germany
Contact person: Thüringer Landesrechenzentrum Vergabestelle
E-mail: vergabe@tlrz.thueringen.de

:Internet address(es)
Main address: http://www.thueringen.de
Address of the buyer profile: http://portal.thueringen.de/portal/page/portal/Serviceportal
/Ausschreibungen

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Microsoft Handelspartner
Reference number: TFM-V-22-005

Main CPV code
48000000 Software package and information systems

Type of contract
Supplies

Short description
Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit einem Handelspartner (Auftragnehmer) für den 
Bezug von Microsoft Produkten auf Basis der BMI-Konditionenverträge.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/298044-2022
mailto:vergabe@tlrz.thueringen.de?subject=TED
http://www.thueringen.de
http://portal.thueringen.de/portal/page/portal/Serviceportal/Ausschreibungen
http://portal.thueringen.de/portal/page/portal/Serviceportal/Ausschreibungen
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II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.

II.1.7. Total value of the procurement
Value excluding VAT: 15 000 000,00 EUR

Description

Place of performance
NUTS code: DEG0 Thüringen
Main site or place of performance: Erfurt

Description of the procurement
a) Gegenstand der Vergabe ist der Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit einem 
Handelspartner (Auftragnehmer) für den Bezug von Microsoft Produkten im Rahmen von 
Volumenlizenzverträgen mit und ohne Software Assurance (SA) sowie weitere 
Serviceleistungen, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Verwaltung dieser 
Produkte stehen. Grundlage hierfür bilden die zwischen der Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch das Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat (BMI), und der 
Microsoft Ireland Operations Ltd. abgeschlossenen Konditionenverträge, sowie 
gegebenenfalls die, während der Laufzeit der Rahmenvereinbarung an deren Stelle tretenden 
Verträge.
b) Die Rahmenvereinbarung soll eine Laufzeit von drei Jahren mit einer einmaligen 
Verlängerungsoption von einem Jahr haben.
c) Berechtigt zur Erteilung von Beitrittsaufträgen und Abrufen auf Grundlage dieser 
Rahmenvereinbarung sind der Freistaat Thüringen und damit die Behörden der 
Landesverwaltung Thüringen, die Verwaltungsbereiche der Thüringer Universitäten und 
Hochschulen sowie weitere Thüringer Einrichtungen. Die Bezugsberechtigten Einrichtungen 
werden in Anlage 3 der Rahmenvereinbarung, die Bestandteil der veröffentlichen 
Vergabeunterlagen ist detailliert aufgeführt.
Die Beitritte der Bezugsberechtigten Einrichtungen beziehen sich auf den BMI-Enterprise-
Agreement-Konditionenvertrag und den BMI-Select-Plus-Konditionenvertrag. Beitritte zum 
BMI-Select-Plus-Konditionenvertrag sind jeweils erst ab dem 13.09.2022 möglich, da bis dahin 
noch eine bestehende Handelspartner-Rahmenvereinbarung genutzt wird.

Award criteria
Price

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
1.) Die in der Bekanntmachung unter Ziffer II 1.5 und Ziffer II 2.6 angegebenen Werte stellen 
den unverbindlichen Schätzwert dar.
2.) Aus der Rahmenvereinbarung können keine weiteren Leistungen abgerufen werden, 
sobald mit den
getätigten Einzelabrufen/ Beitritten die Obergrenze von 20.000.000 Euro (zzgl. USt) erreicht 
wird. (Höchstwert).

Section IV: Procedure
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V.2.4.
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IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1. Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 048-124071

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Contract No: TFM-V-22-005

Title:
Microsoft Handelspartner

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
27/05/2022

Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Fujitsu Technology Solutions GmbH
Town: Dresden
NUTS code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt
Country: Germany
The contractor is an SME: no

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 15 000 000,00 EUR
Total value of the contract/lot: 15 000 000,00 EUR

Information about subcontracting

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/124071-2022
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VI.3.

Section VI: Complementary information

Additional information
a) Die Einreichung des Angebotes hat unter Verwendung des Formblattes Angebotsschreiben, 
das Bestandteil der Vergabeunterlagen ist, zu erfolgen. Andernfalls wird das Angebot 
ausgeschlossen.
b) Kommunikation: Die Beantwortung von Bieterfragen sowie die Bereitstellung von 
geänderten Vergabeunterlagen erfolgt ausschließlich über die E-Vergabe-Plattform (www.

).evergabe-online.de
c) Einsatz von Nachunternehmern (NU): Der Bieter hat in seinem Angebot die Auftragsteile zu 
bezeichnen, die er durch NU erbringen lassen will und welche NU dafür vorgesehen sind. Es 
ist das Formblatt „Einsatz Dritter /Nachunternehmer“ zu verwenden. Für diese NU sind die 
unter Ziff. III.1. der Bekanntmachung genannten Angaben, Erklärungen und Nachweise 
vorzulegen. Es ist das Formblatt „Erklärungen und Nachweise zur Eignung“ zu verwenden.
Mit dem Angebot ist zudem von jedem dieser NU eine Erklärung vorzulegen, aus der 
hervorgeht, dass der NU im Falle der Auftragsvergabe an den Bieter diesem mit seinen 
Fähigkeiten (Mittel/Kapazitäten) für die benannten Leistungsteile zur Verfügung steht 
(„Formblatt Verpflichtungserklärung“). Weiterhin ist das ausgefüllte Formblatt 
„Nachunternehmererklärung hinsichtlich vertraulicher Informationen“ mit dem Angebot 
einzureichen.
Diese Regelungen gelten nur für Nachunternehmer, die
- entweder 15% oder mehr der voraussichtlich wertmäßig (in EUR, netto) zu erbringenden 
Leistungen erbringen werden und/oder
- durch die von ihnen zu erbringende Leistung unmittelbar in Kontakt (in Form einer 
Leistungsschnittstelle) zum Auftraggeber geraten.
d) Eignungsleihe: Der Bieter kann sich zum Nachweis der erforderlichen wirtschaftlichen und 
finanziellen sowie technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit der Kapazitäten anderer 
Unternehmen bedienen, unabhängig von der zwischen dem Bieter und den anderen 
Unternehmen bestehenden Verbindungen. In diesem Fall sind die unter Ziff. III.1. der 
Bekanntmachung genannten Angaben, Erklärungen und Nachweise auch für diese 
Unternehmen vorzulegen. Es ist das Formblatt „Erklärungen und Nachweise zur Eignung“ zu 
verwenden.
Mit dem Angebot ist zudem von jedem dieser Unternehmen eine Erklärung vorzulegen, aus 
der hervorgeht, dass das Unternehmen im Falle der Auftragsvergabe an den Bieter diesem mit 
seinen Fähigkeiten (Mittel/Kapazitäten) für die benannten Leistungsteile zur Verfügung steht 
(Formblatt „Verpflichtungserklärung“). Weiterhin ist das ausgefüllte „Formblatt 
Nachunternehmererklärung hinsichtlich vertraulicher Informationen“ mit dem Angebot 
einzureichen.
Es wird darauf hingewiesen, dass der Bieter sich nur auf die berufliche Leistungsfähigkeit 
eines anderen Unternehmens berufen kann, wenn dieses im Fall der Auftragserteilung die 
Leistung erbringt, für die diese Kapazitäten benötigt werden.
Nimmt ein Bieter die Kapazitäten eines anderen Unternehmens im Hinblick auf die 
erforderliche wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit in Anspruch, ist für die 
Auftragsausführung eine entsprechende gesamtschuldnerische Haftung des Bieters und des 
anderen Unternehmens sicherzustellen (Erklärung zur gesamtschuldnerischen Haftung nach § 
47 Abs. 3 VgV).
e)) Bietergemeinschaft: Im Falle einer Bietergemeinschaft haben deren Mitglieder mit dem 
Angebot zu erklären, dass
- und aus welchem Grund die Bietergemeinschaft zulässig und ohne Verstoß gegen § 1 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen gebildet wurde,

http://www.evergabe-online.de
http://www.evergabe-online.de
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VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

- das geschäftsführende Mitglied die Bietergemeinschaft rechtsverbindlich vertreten darf und
- alle Mitglieder im Auftragsfall als Gesamtschuldner haften.
Es ist das Formblatt „Bietergemeinschaftserklärung“ zu verwenden.
Zudem ist durch jedes Mitglied der Bietergemeinschaft das Formular „Erklärungen und 
Nachweise zur Eignung“ dem Angebot ausgefüllt beizufügen.

Procedures for review

Review body
Official name: Thüringer Landesverwaltungsamt / Geschäftsstelle der Vergabekammer
Postal address: Jorge-Semprún-Platz 4
Town: Weimar
Postal code: 99423
Country: Germany

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
§135 Abs. 1 u. 2 GWB:
1) Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber.
a) gegen § 134 verstoßen hat oder
b) den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser 
Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist.
2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im 
Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen 
Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, 
jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der 
Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Bekannt gemacht, 
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach 
Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen 
Union.
§ 160 Abs. 1-3 GWB:
(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein;
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder 
der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach §97 Absatz 6 durch 
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem 
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden 
entstanden ist oder zu entstehen droht.
(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 
2 bleibt unberührt,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.
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VI.5.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 
Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

Date of dispatch of this notice
31/05/2022


